
Allgemeine Geschäftsbedingungen (auch kurz 

„AGB“ genannt) finden sich in jedem E-Commerce-

Angebot. Sie sollen die vertraglichen Beziehungen 

mit dem einzelnen Kunden regeln. Oftmals enthal-

ten diese AGB jedoch hier unzulässige Klauseln. 

Dieses Whitepaper zeigt einige Beispiele von mög-

lichen Regelungen in AGB, die unwirksam und 

damit auch wettbewerbswidrig sein können. 

A. Das Problem  

Viele E-Commerce-Anbieter lassen zu Beginn ihrer 

geschäftlichen Tätigkeit Allgemeine Geschäftsbe-

dingungen entwerfen und erstellen. Genauso häu-

fig werden AGB aus bestehenden Unterlagen, z.B. 

dem stationären Handel oder Verträgen mit Unter-

nehmerkunden, übernommen, ohne diese zu prü-

fen. 

 

Dies kann eine wettbewerbsrechtliche Abmahnung 

zur Folge haben, die oftmals mit der Tragung von 

erheblichen Rechtsanwaltskosten verbunden ist. 

Dabei ist die Darstellung von rechtlich einwandfrei-

en AGB bei der richtigen anwaltlichen Beratung 

nicht mit großem Aufwand verbunden. 

B. Sind fehlerhafte Regelungen in AGB über-

haupt abmahnfähig?  

Lange Zeit war in der Rechtsprechung unklar, ob 

Regelungen in AGB überhaupt wettbewerbswidrig 

und damit auch Inhalt einer Abmahnung sein kön-

nen. 

Mit Urteil vom 31. März 2010, Az.: I-ZR 34/08, hat 

der Bundesgerichtshof nunmehr eine klare Ent-

scheidung getroffen und sieht unzutreffende Rege-

lung in AGB als Wettbewerbsverstoß an. 

Spätestens seit Bekanntwerden dieses Urteils soll-

ten die AGB eines jeden Onlineangebots auf ihre 

inhaltliche Zulässigkeit hin geprüft werden. 
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C. Liste häufig verwendetet unzulässiger AGB-

Klauseln  

I. fehlende vertragliche Regelung zu Rücksen-

dekosten bei Ausübung des Widerrufsrechts  

In vielen AGB findet sich noch keine vertragliche 

Regelung zur Kostentragungspflicht des Verbrau-

chers für den Fall der  Ausübung des Widerrrufs-

rechts bei Fernabsatzverträgen. 

Die reine Darstellung folgender Regelung in der 

Widerrufsbelehrung reicht nicht aus: 

 „Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tra-

gen, wenn die gelieferte Ware der bestellten ent-

spricht und wenn der Preis der zurückzusenden-

den Sache einen Betrag von 40 Euro nicht über-

steigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der 

Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die 

Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte 

Teilzahlung erbracht haben.“ 

Es muss innerhalb der AGB eine eigene Regelung 

geschaffen werden, um die rechtliche Erfordernis-

se einzuhalten. 

Ansonsten liegt ein Wettbewerbsverstoß vor. 

Aber Vorsicht:  

Folgendes vertragliche Regelung wurde durch das 

Oberlandesgericht Brandenburg (Urteil vom 22. 

Februar 2011, Az.: 6 U 80/10) ebenfalls als unzu-

treffend und damit wettbewerbswidrig angesehen: 

„Der Käufer hat nach einem Widerruf die Kosten 

der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte 

Ware der bestellten Ware entspricht und wenn der 

Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag 

von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn der Käufer  

 

bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt 

des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder 

eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht 

hat.“ 

Das Wort „regelmäßig“ muss somit zwingend 

in der Regelung enthalten sein. 

 

II. Lieferzeiten  

Oftmals finden sich in den AGB auch Regelungen, 

die rechtlich unzutreffend sind. 

Zum einen weichen die über die AGB vereinbarten 

Lieferzeiten von den übrigen Angaben im Online-

angebot ab. 

Tipp: 

Ändert sich die Lieferzeit, müssen Sie Ihre AGB 

ggf. anpassen. 

Zum anderen finden sich Regelungen wie z.B. „Die 

Lieferung erfolgt in der Regel 1-3 Tage nach Ein-

gang der Zahlung“. Solche Klauseln, gerade unter 

Verwendung der Formulierung „In der Regel“ soll-

ten vermieden werden, da diese zu unbestimmt 

sind und die Lieferzeit in das Belieben des Online-

händlers stellt. Dies jedoch bei einem Verbraucher 

als Vertragspartner unzulässig. 

Dies hat zuletzt nochmals das Oberlandesgericht 

Frankfurt am Main entschieden (Beschluss vom 

27. Juli 2011, Az.: 6 W 55/11). 

Das Gericht begründet eine Ansicht wie folgt: 

„..Aus der Formulierung ergibt sich gerade nicht, 

wie das Landgericht meint, dass der Verwender 

sich nur im Falle vereinzelter, unvorhergesehene  
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Schwierigkeiten eine spätere Lieferung vorbehalten 

will. Die gebotene kundenfeindlichste Auslegung 

muss zu dem Verständnis führen, dass es sich der 

Verwender vorbehalten will, selbst zu entscheiden, 

wann ein Regelfall vorliegt und wann ein Ausnah-

mefall (ebenso KG, NJW 2007, 2266). Anders als 

beispielsweise bei der Angabe, dass die Lieferfrist 

„circa zwei Wochen“ betragen soll, lässt die hier 

verwendete Klausel zudem für die nicht definierten 

Ausnahmefälle vollkommen offen, wann die Liefe-

rung erfolgen wird…“ 

III. Teillieferungen  

Ebenso sollten Klauseln wie z.B. „Wir behalten uns 

Teillieferungen vor.“ vermieden werden, da auch 

hier die Gerichte eine unzulässige Abweichung von 

den gesetzlichen Vorgaben sehen. So sieht § 266 

BGB Folgendes vor: „Der Schuldner (= der Online-

händler) ist zu Teilleistungen (= Lieferung der Wa-

ren oder Erbringung der Dienstleistungen) nicht 

berechtigt.“ 

Eine abweichende Regelung von den gesetzlichen 

Grundlagen ist nur dann möglich, wenn diese eine 

„Zumutbarkeit“ gegenüber dem Verbraucher aus-

drückt. 

 

IV. Modifizierung des Widerrufsrechts  

Ferner sind jegliche Modifikationen des Widerrufs-

rechts durch Regelungen in den AGB unzulässig. 

Exemplarisch sind dabei folgende Darstellungen zu 

nennen: 

·  Zwingende Verwendung der Originalverpa-

ckung 

·  Zwingendes Beifügen der Originalrechnung 

 

·  Ausschluss unfreier Rücksendungen 

·  Auferlegung der Hinsendekosten 

 

V. Regelungen zum Gewährleistungsrecht  

Das Gesetz sieht bei Verträgen mit dem End-

verbraucher für Neuwaren eine Gewährleistungs-

frist von zwei Jahren vor. 

Jegliche Abweichung in den AGB ist unzulässig. 

Genauso sind Regelungen unzulässig, die Rechte 

des Verbrauchers einschränken. So z.B. das Recht 

des Händlers, nach eigenem Wunsch eine Repara-

tur oder Neulieferung vorzunehmen. 

Unzulässig dürfte exemplarisch auch folgende 

Regelung sein: 

„Gelingt uns die Nachbesserung nicht, haben 

Sie wahlweise das Recht auf Rückgängigma-

chung des Kaufvertrages oder Herabsetzung 

des Kaufpreises. Weitere Ansprüche des Bestel-

lers sind unabhängig von Ihrem Rechtsgrund 

ausgeschlossen.“ 

Auch versuchen Onlinehändler gerne das Versen-

dungsrisiko auf den Verbraucher abzuwälzen. 

Dies ist jedoch nicht möglich, da bis zur Abliefe-

rung der Waren der Händler das Risiko und damit 

die sog. Gefahrtragung übernehmen muss. 

Folgende Klausel dürfte daher auch unwirksam 

sein: 

„Die Gefahr geht mit Übergabe an den Fracht-

führer, spätestens jedoch mit Verlassen des La-

gers, auf den Käufer über.“ 
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Genauso ist es unzulässig, entstehende Kosten im 

Gewährleistungsfall einschränkungslos dem 

Verbraucher aufzuerlegen. 

VI. Haftung  

Auch sind oftmals sehr lange Klauseln zu Haf-

tungsbeschränkungen in AGB zu finden, die unzu-

lässig sind. So ist es z.B. unzulässig, Vorsatz oder 

grobe Fahrlässigkeit für eigenes Handeln in den 

AGB auszuschließen. 

 

VII. Pauschalen jeglicher Art  

Onlinehändler möchten Kosten, die im Rahmen der 

Abwicklung eines Vertrages aufgrund eines Fehl-

verhalten des Verbrauchers entstehen gerne auf 

diesen abwälzen und wählen dafür oft Formulie-

rungen in den AGB. 

Dies betrifft vor allem Pauschalen über Mahnkos-

ten, Rücklastschriften oder der Verweigerung der 

Annahme von Warensendungen. 

Hierbei sind jedoch unzulässig, die zum einen un-

angemessen hohen Betrag einfordern und zum 

anderen für den Verbraucher nicht den zumindest 

theoretischen Nachweis ermöglichen, dass gar 

kein oder ein wesentliche geringerer Schaden ent-

standen ist. 

Somit dürfte z.B. folgende Klausel unwirksam sein: 

„Bei verweigerter Nachnahme werden Ihnen ei-

ne Bearbeitungsgebühr in Höhe von 15,00 EUR 

in Rechnung gestellt“ 

 

 

 

VIII. Gerichtsstandsvereinbarung  

Die Vereinbarung eines Gerichtstandes am Sitz 

des Onlinehändlers ist für diesen Falle des Eintritts 

eines Rechtsstreits zwar vorteilhaft. Jedoch ist eine 

solche Vereinbarung bei Rechtsgeschäften mit 

dem Verbraucher unzulässig. 

 

IX. Erfüllungsort  

Genauso wie bei der Vereinbarung eines Gerichts-

standes ist eine Vereinbarung eines Erfüllungsor-

tes am Sitz des Unternehmens unzulässig, da es 

sich bei einem Vertrag, der über ein Online-

Angebot geschlossen wird, um eine sog. Schicks-

schuld handelt, deren Erfolg nicht am Sitz des On-

linehändlers eintritt.  

 

X. Salvatorische Klausel  

Schließlich ist ein Klassiker der falschen AGB-

Regelung die sog. salvatorische Klausel. 

Zum einen ist diese überflüssig, da immer das 

Gesetz zur Anwendung gelangt, wenn eine ver-

tragliche Regelung nicht wirksam ist. 

Zum anderen finden sich oft unzulässige Regelun-

gen, wie z.B. folgende: 

„Sollten einzelne Bestandteile dieser Bestim-

mungen unwirksam sein oder werden, so wird 

die Wirksamkeit des Vertrage im Übrigen nicht 

berührt. An Stelle der unwirksamen Klausel tritt 

in diesem Fall eine Klausel, die dem Zweck der 

unwirksamen Klausel am nächsten kommt. Das  
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gleiche gilt sinngemäß auch für Lücken im Ver-

trag.“ 

Eine solche Klausel ist unzulässig. Dies hat zuletzt 

nochmals das Oberlandesgericht Frankfurt am 

Main entschieden (Beschluss vom 27. Juli 2011, 

Az.: 6 W 55/11). 

 

 

 

D. Praxishinweis  

Die Einbindung von Allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen sollten im Onlinehandel nicht als einmalige 

Handlung angesehen werden.  

Auch hier gibt es aufgrund der Änderungen von 

gesetzlichen Vorgaben und neuen gerichtlichen 

Entscheidungen einen laufenden Bedarf der Über-

prüfung und Anpassung. 

Eine solche Prüfung auf mögliche inhaltliche Unzu-

länglichkeiten sollte immer in Erwägung gezogen 

werden, um die bestehenden Risiken einer wett-

bewerbsrechtlichen Abmahnung zu begegnen. 

 

 

 

 

Weitere Informationen hierzu erteilt Ihnen gerne: 

Herr Rechtsanwalt Rolf Albrecht 

albrecht@volke2-0.de 

Fon: 02306/75684-0 

Fax: 02306/75684-11 

 

 

 

Der Autor, Herr Rechtsanwalt Rolf Albrecht ist, wie 

alle Anwälte der Kanzlei volke2.0, ausschließlich 

auf den Gewerblichen Rechtsschutz (Wettbe-

werbs-, Marken-, Gebrauchs-, Geschmacksmuster- 

und Patentrecht) im Internet und das IT-Recht spe-

zialisiert.  

Das Team von volke2.0 steht Ihnen gerne auch für 

weitere Fragen rund um diese Rechtsgebiete zur 

Verfügung. 

 

 

Bitte beachten Sie, dass dieses Whitepaper lediglic h zur 

Information und Orientierung in dem entsprechenden Be-

reich des Rechts dient. Das Dokument kann nur als H ilfe-

stellung verwendet werden. Im konkreten Einzelfall sollte 

eine rechtliche Beratung durch einen Rechtsanwalt i n An-

spruch genommen werden.  

Dieses Whitepaper ist nicht dazu gedacht, eine anwa ltliche 

Beratung zu ersetzen. Eine Haftung kann daher nicht  über-

nommen werden. 

 

 



 


